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410 fUufMrte ftftt»BtjsrffdJE gflttbnrertirr-geitmtg

fünft, betin überall erfdjloffen fid) ihm SlrbeitgfteEen, fofertt
er fein £anbwerf tüchtig berftanb unb ettuag OrbentlicEjeS

leiften fonnte.

SJtit nach unfern heutigen ^Begriffen fabelljaft geringen
©elbmitteln wanbte ber tganbrnerigburfclje feinem §eim ben

Stücfen nnb burd)Wanberte, überall unterwegg ben üblichen
Steifegrofchen in ©rnpfang nehmenb, weite ©trecfen Sanbeg,
bon .fjauptftabt p Igauptftabt, felbft über bie ©rengen beg

SSaterlanbeg l)iuaug, bem fugenbliclfen SRuilje ftanb fa bie

gange SBelt offen. Unb febjrte nach Suljren ber junge £>anb»

werfgmann in bie Igeimat gurüd, um bieEeicht bag bäter»

licije ©efc^äft p übernehmen ober um ein eigenes fèeint p
grünben, fo brachte er nicht nur einen reidjen ©chah ber»

fdjiebenartigfter technifcî^er ©rfabrungen mit, fonbern er hatte
auch feine SJtenfdjenfenntnih erweitert, er hatte ©egenben
unb ÏRenfdjen fennen gelernt unb manchen fdjönett ©emtß
gehabt unterwegg „in ber $rembe", ait ben er feiigen 23Iidt'eS

noch in alten Sagen gurüdbadjte. Sag jahrelange SBanbern

hat in bem iöiafje toie früher, heutgutage, wo ©ifenbahnen
bie Drte mtteinanber berbinben, faft gang aufgehört ttnb ein

©tüc! Stomantif ift bamit für immer aug bent £aitbwerfer»
leben Derfdjwunben.

Slber amh heute noch troh be§ Umfdjwungeg, ber fidj
infolge ber SRafdjtnen unb fabrifmäfjigen IperfteEung biefer

©ebraudjgartifel boEgogen hat, ift bem fpanbwerfgftanbe ber

biebere, gerabe ©inn gu eigen geblieben, bie ©hrltdjfeit unb
bie ©ittfamfeit, welche ihn fdjon gu alten Seiten anggeidj»
nete. Slncij heute noch finben toir in einer braben §anb»
tnerïerfamilie bag achte töürgerhaug Derförpert, wo ber SReifter
bag Oberhaupt beg gangen fèaughaltg bilbet, wo bie g-amilie
unb bie ©eWerbggeljülfen bereint um ben SJtittaggtifdj fi^en,
Wo ©emeinfinn unb gute ©itten hochgehalten werben.

©ehen wir gum ©cfjluh auf bie angeblich finangieE Der»

frf)Iecf)terte Sage beg ipanbwerfg gurüif, bie heutgutage Diel»

fach alg beftäitbige Stage erhoben wirb, fo mitfs Wol)I Seber
eingeftehen, baff gute SXrbeit and) heute noch ftetg ihre Säufer
finbet unb guten Sohn bringt, fjür bie fèanbWerfer, welche

Wirflich Süihtigeg leiften unb auf ber .§öf)e ber Seit bleiben,
b. h- fieh ben Sßünfdjen beg fßublifnmg anfchmiegen, für
folche tfjanbrnerfer hat auch heutgutage bag i)anbwerf noch

ebenfo gut feinen golbenen föoben, wie ehebem, unb eg ift
nur bag Slugenmer! barauf gu richten, bafj inteEigente unb

fleißige Seute bent fjanbwerf gugeführt werben. SBir müffen
eg entfhieben alg ein SSorurtheil unferer Seit begeichnen,

Wenn ©Itern aug bem ^anbwerfgftanbe ihren intelligenten
©oljtt gewiffermafjen etWag S3effereg Werben laffen WoEen

unb ihn in ein Ipanbelggefdjäft geben, ober ihn bie ®e»

lehrtenlaufbahn betreten laffen. ©erabe bag fßanbwerf
braucht intelligente Seute, gerabe beim fèanbwerf fön»

nen biefe eg am eheften gu etwag bringen, währenb bie

anbern Serufgfdjichten gröfetentheilg überfüllt finb unb fdjon
baburch bem emporftrebenben jungen ÏRenfdjen weniger ©hancen
bieten. — Sem fgaitbwerf aber fteht itodj eine gute Sufnnft
bebor, gumal wenn eg fidj bie ©rfinbungen ber Steugeit erft
gang gu 9tu|e gemacht haben wirb, unb auf einem guten
UHttelftanbe beruht bie ©tärfe unb 2Bol)lhabenheit ber Station.

Sd)Uicipif(f)ct' ©etoerö euerem.
(Dffigiette SJtittljeilung beg Seïretariateg.)

3n ber ©ijpng beg Sentralborftanbeg Dom 25. bg.
Waren aujjer Igerrn fßrofeffor 2lutenheimer fämmtliche ÏRit»
glieber unb alg Vertreter beg h- 3nbuftriebepartementg beffen
©efretär, £>err Sr. Saufmann, anWefenb. Slug ben SBerljanb»
lungen finb folgenbe Skfdjlüffe mitgutheilen:

3nt ©ntwnrf eineg Sunbeggefeheg betr. fBerljältniffe ber

©eWerbtreibenben, Slrbeiter unb Sehrlinge würben bie Don
ber legten Selegirtenberfammlung an ben SSorftanb gur re=
baftioneEen ^Bereinigung überwiefeneit Slnträge erlebigt. Ser
©ntwnrf wirb nun bem h- SJunbegrathe übermittelt werben.
33egügtidj Weiterer Slbfhnitte einer fchwetgerifdjen ©ewerbe»

orbnung wirb ein ©utad)ten beg leitenben Slugfdjuffeg auf
bie nächfte fSorftanbgfihung gewärtigt.

3n fBegug auf bie Sehrlinggprüfungen würbe ber ein»

heitliche Slept ber Siplome unb Slugweigfarteit feftgefteEt.
©g ift in Stugfidjt genommen, beibe Formulare ben @ef»

tionen gratig abgttgeben. 3m Fernern genehmigte ber Sentral»
Dorftanb ben ©ntwnrf eineg Slufrnfeg an bie Sehrlinge, ber
ben ©eftionen bie Sßropaganba für gröbere S3etheiligung ber

Sehrlinge an ben Prüfungen erleichtern foil.
Sie Slnregungen beg §errn ©roffrath fèuber Don Bafel

betreffenb ©inführttng Don gähtgfeitgprüfitngen für fßatent»
anwälte unb @rrid)tnng eineg Sehrftnhleg ant eibgen. fffolh»
technifum für bie Stedjtgprapig in ber Sßatentgefe^gebung
foEen noch näher geprüft werben.

Sie an letster SelegirtenDerfammlung Don §errn ©ich»

horn in SBinterthur gefteEte fOtotion betreffenb ortS», fretg»
unb fantongweife Drgantfation bei ^acljberöänbe burh ben

fchweig. ©ewerbeberein würbe auf Slntrag beg ^Referenten,

§errn Sr. Dterf, gn ^anben ber näcfjften Selegirtenüerfamm»
lung bahin begutachtet, bah ber fd)Weig. ©ewerbeberein aEer»

btngg ben Stufen nnb bie Bebeutung ber Berufgberehte an»

erfenne, jebodj bie Dom ÏRotiongfteEer gewünfdjte Drgant»
fation feinegwegg in ihrem gangen Umfange 'befürworten
fönne. SBag ber Seatralborftanb thun fann, befteljt barin,
bah or bie fantonalen ©ewerbebereine, wo folche hefteten,
fowie bie gewerblichen Vereine gröberer ©täbte einlabet, gur
SSilbnng Don ^acljoereinen bie 3nitiatioe gu ergreifen, ferner
beftehenbe fßereine nach Sräften gu nnterftü|en unb fie gum
Slnfhluh an gentralifirtc fdjweigerifche fÇachûerbanbe, fowie
an ben fdjweig. ©ewerbeberein aufgumnntern. SebenfaEg
foEte ftetige guhlung mit benfelben Dorhanben fein.

Ser Dom leitenben Slugfchuh nach bem SRnfter beg

©t. ©aEer gwrmularg anfgefteEte 3tormaI=SeIjrbertrag wirb
ben ©eftionen gn näherer Prüfung unterbreitet unb foil fo»
bann alg einljeitlicheg fhweigerifdjeg Formular unentgeltlich
Derabreicht Werben.

Sie in ben „f^achberichten ang ben ©ebteten ber fä)Wei»

gerifhen ©ewerbe" anggefprodjenen 2Bünfdl)e unb S}orfd)läge
foEen fpegieE geprüft Werben. Ser 3ahregberid)t pro 1888
foE bie begüglicheit Slnfichten unb SSefchliiffe beg Sentral»
oorftanbeg mittheilen unb über getroffene SRahnahmen 23eri(ht
erftatten.

^reiéûuêfdjreiktt.
@titferci=2)efftnê. Sie fDhtfeumgfommiffion in ©t. ©aEen

fhretbt im ©inberftanbnih mit bem Seidjneroerein folgenbe
fjSreigaufgaben aug;

a. SBeihwaaren. 6 SeffinS Stoben in beftimmten Stap»

Porten nnb breiten nach SSorfcfjrift beg fpegieEen fßrogrammg.
3 greife: gr. 60, gr. 40. $r. 20.

b. Slepwaaren für §anbmafdjinen. 8 Seffing wie oben.
8 greife: gr. 30, $r. 20, gr. 10.

c. Slefewaaren für ©djifflimafhinen. 6 Seffing wie oben.
3 greife: gr. 40, fjr. 20, gr. 10.

Sermin ber Ablieferung 15. 3anuar 1889. Sie Sir»

beiten finb an bie Sireftion beg Snbnftrie» unb ©ewerbe»

SJtnfeumg abguliefern. — Sag fpegteEe Programm unb bie

Sonfurreng Sebingnngen fönnen bafelbft gratig begogen
Werben.
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kunft, denn überall erschlossen sich ihm Arbeitsstellen, sofern
er sein Handwerk tüchtig verstand und etwas Ordentliches
leisten konnte.

Mit nach unsern heutigen Begriffen fabelhaft geringen
Geldmitteln wandte der Handwerksbursche seinem Heim den

Rücken und durchwanderte, überall unterwegs den üblichen
Reisegroschen in Empfang nehmend, weite Strecken Landes,
von Hauptstadt zu Hauptstadt, selbst über die Grenzen des

Vaterlandes hinaus, dem jugendlichen Muthe stand ja die

ganze Welt offen. Und kehrte nach Jahren der junge Hand-
werksmann in die Heimat zurück, um vielleicht das Väter-

liche Geschäft zu übernehmen oder um ein eigenes Heim zu
gründen, so brachte er nicht nur einen reichen Schatz ver-
schiedenartigster technischer Erfahrungen mit, sondern er hatte
auch seine Menschenkenntniß erweitert, er hatte Gegenden
und Menschen kennen gelernt und manchen schönen Genuß
gehabt unterwegs „in der Fremde", an den er seligen Blickes

noch in alten Tagen zurückdachte. Das jahrelange Wandern
hat in dem Maße wie früher, heutzutage, wo Eisenbahnen
die Orte miteinander verbinden, fast ganz aufgehört und ein

Stück Romantik ist damit für immer aus dem Handwerker-
leben verschwunden.

Aber auch heute noch trotz des Umschwunges, der sich

infolge der Maschinen und fabrikmäßigen Herstellung vieler
Gebrauchsartikel vollzogen hat, ist dem Handwerksstande der

biedere, gerade Sinn zu eigen geblieben, die Ehrlichkeit und
die Sittsamkeit, welche ihn schon zu alten Zeiten auszeich-
nete. Auch heute noch finden wir in einer braven Hand-
Werkerfamilie das ächte Bürgerhaus verkörpert, wo der Meister
das Oberhaupt des ganzen Haushalts bildet, wo die Familie
und die Gewerbsgehülfen vereint um den Mittagstisch sitzen,

wo Gemeinsinn und gute Sitten hochgehalten werden.

Gehen wir zum Schluß auf die angeblich finanziell ver-
schlechterte Lage des Handwerks zurück, die heutzutage viel-
fach als beständige Klage erhoben wird, so muß wohl Jeder
eingestehen, daß gute Arbeit auch heute noch stets ihre Käufer
findet und guten Lohn bringt. Für die Handwerker, welche

wirklich Tüchtiges leisten und auf der Höhe der Zeit bleiben,
d. h. sich den Wünschen des Publikums anschmiegen, für
solche Handwerker hat auch heutzutage das Handwerk noch

ebenso gut seinen goldenen Boden, wie ehedem, und es ist

nur das Augenmerk darauf zu richten, daß intelligente und

fleißige Leute dem Handwerk zugeführt werden. Wir müssen

es entschieden als ein Vorurtheil unserer Zeit bezeichnen,

wenn Eltern aus dem Handwerksstande ihren intelligenten
Sohn gewissermaßen etwas Besseres werden lassen wollen
und ihn in ein Handelsgeschäft geben, oder ihn die Ge-

lehrtenlaufbahn betreten lassen. Gerade das Handwerk
braucht intelligente Leute, gerade beim Handwerk kön-

nen diese es am ehesten zu etwas bringen, während die

andern Berufsschichten größtentheils überfüllt sind und schon

dadurch dem emporstrebenden jungen Menschen weniger Chancen
bieten. — Dem Handwerk aber steht noch eine gute Zukunft
bevor, zumal wenn es sich die Erfindungen der Neuzeit erst

ganz zu Nutze gemacht haben wird, und auf einem guten
Mittelstande beruht die Stärke und Wohlhabenheit der Nation.

Schweizerischer Gewerbelierein.
(Offizielle Mittheilung des Sekretariates.)

In der Sitzung des Zentralvorstandes vom 25. ds.
waren außer Herrn Professor Autenheimer sämmtliche Mit-
glieder und als Vertreter des h. Jndustriedepartements dessen

Sekretär, Herr Dr. Kaufmann, anwesend. Aus den VerHand-
lungen sind folgende Beschlüsse mitzutheilen:

Im Entwurf eines Bundesgesetzes betr. Verhältnisse der

Gewerbtreibenden, Arbeiter und Lehrlinge wurden die von
der letzten Delegirtenversammlung an den Vorstand zur re-
daktionellen Bereinigung überwiesenen Anträge erledigt. Der
Entwurf wird nun dem h. Bundesrathe übermittelt werden.
Bezüglich weiterer Abschnitte einer schweizerischen Gewerbe-
ordnung wird ein Gutachten des leitenden Ausschusses auf
die nächste Vorstandssitzung gewärtigt.

In Bezug auf die Lehrlingsprüsungen wurde der ein-
heitliche Text der Diplome und Ausweiskarten festgestellt.
Es ist in Aussicht genommen, beide Formulare den Sek-
tionen gratis abzugeben. Im Fernern genehmigte der Zentral-
vorstand den Entwurf eines Aufrufes an die Lehrlinge, der
den Sektionen die Propaganda für größere Betheiligung der

Lehrlinge an den Prüfungen erleichtern soll.
Die Anregungen des Herrn Großrath Huber von Basel

betreffend Einführung von Fähigkeitsprüfungen für Patent-
anwälte und Errichtung eines Lehrstuhles am eidgen. Poly-
technikum für die Rechtspraxis in der Patentgesetzgebung
sollen noch näher geprüft werden.

Die an letzter Delegirtenversammlung von Herrn Eich-
Horn in Winterthur gestellte Motion betreffend orts-, kreis-
und kantonsweise Organisation der Fachöerbände durch den

schweiz. Gewerbeverein wurde auf Antrag des Referenten,
Herrn Dr. Merk, zu Handen der nächsten Delegirtenversamm-
lung dahin begutachtet, daß der schweiz. Gewerbeverein aller-
dings den Nutzen und die Bedeutung der Berufsvereine an-
erkenne, jedoch die vom Motionssteller gewünschte Organi-
sation keineswegs in ihrem ganzen Umfange 'befürworten
könne. Was der Zentralvorstand thun kann, besteht darin,
daß er die kantonalen Gewerbevereine, wo solche bestehen,
sowie die gewerblichen Vereine größerer Städte einladet, zur
Bildung von Fachvereinen die Initiative zu ergreifen, ferner
bestehende Vereine nach Kräften zu unterstützen und sie zum
Anschluß an zentralisirte schweizerische Fachverbände, sowie
an den schweiz. Gewerbeverein aufzumuntern. Jedenfalls
sollte stetige Fühlung mit denselben vorhanden sein.

Der vom leitenden Ausschuß nach dem Muster des

St. Galler Formulars aufgestellte Normal-Lehrvertrag wird
den Sektionen zu näherer Prüfung unterbreitet und soll so-
dann als einheitliches schweizerisches Formular unentgeltlich
verabreicht werden.

Die in den „Fachberichten aus den Gebieten der schwei-
zerischen Gewerbe" ausgesprochenen Wünsche und Vorschläge
sollen speziell geprüft werden. Der Jahresbericht pro 1888
soll die bezüglichen Ansichten und Beschlüsse des Zentral-
Vorstandes mittheilen und über getroffene Maßnahmen Bericht
erstatten.

Preisausschreiben.
Stickerei-Dessins. Die Museumskommission in St. Gallen

schreibt im Einverständniß mit dem Zeichnerverein folgende
Preisaufgaben aus:

a. Weißwaarcn. 6 Dessins Roben in bestimmten Rap-
Porten und Breiten nach Vorschrift des speziellen Programms.
3 Preise: Fr. 60, Fr. 40. Fr. 20.

b. Aetzwaaren für Handmaschinen. 8 Dessins wie oben.
3 Preise: Fr. 30, Fr. 20, Fr. 10.

o. Aetzwaaren für Schifflimaschinen. 6 Dessins wie oben.
3 Preise: Fr. 40, Fr. 20, Fr. 10.

Termin der Ablieferung 15. Januar 1889. Die Ar-
beiten sind an die Direktion des Industrie- und Gewerbe-

Museums abzuliefern. — Das spezielle Programm und die

Konkurrenz - Bedingungen können daselbst gratis bezogen
werden.



|Wu)lrirtî rdjœtijîrifdjî Sjanîmicrtur-Jrititng 411

Sttnere ©inricptuuß eitteê transportablen Sajarctïjê.
Sie Sonfurreng, rnelcpe infolge beg bon ber beulten Saiferin
Slugufta im September b. 3. geftifteten SßreifeS für bie befte
innere Einrichtung eines transportablen BarademßagaretpS
für Brüffel ausgetrieben mar, aber megen NîangelS an
genügenber Betpeiligung mieber aufgehoben merben mußte,
mirb im 3uni 1889 in Berlin ftattfinben. Sie Saiferin
Slugufta bat ben urfprünglicp auSgefeßten SßreiS bon 6000
9M! auf 10,000 SNarf erhöbt. Slußerbem gelangen golbene
unb filberne Bortrait=3)lebaißen als greife gur Beripeitung.

^oljhtlbpauerei mtb ftunftfcpreinerei. Sa fid) in ber

Scpmeig auch biele Sunftfcpreiner unb tQolgbilbpauer b eutf ci) er
Nationalität beftnben, geben mir gerne nacpfolgenbem Slu3=

pge aus einer SßreiSauStreibung Naunt, bie eigentlidt) alle
nnfere Scpreinermeifter tntereffiren unb fefjr biete berfelben
gum Befitepe ber begügltcpen $acpau3fteßung in Stuttgart
beranlaffen bürfte:

1. 3it ber Stbficht, über bie ßeiftungen ber gegenmärtigen
betoratiben ®olgbearbeitung, ein mögltcpft boüftänbigeS Bilb
gu geben, einerfeitS um baS Sntereffe für bie Bermenbung
feiner §o!garbeiten gur Snnenbeforation beS t&aufeS im Bu=
bliïum gu beleben, unb anbererfeitS um ben auf biefem ®e=

biete arbeitenben, namentlich jüngeren Sräften Gelegenheit
gn bieten, für ihre ßeiftungen in ben meiteften Greifen fiep

Slnerïennung gu ermerben, erläßt ber SBürttembergifcpe Sunft=
gemerbe=Beretn ein SßretSauSfchreiben über ausgeführte be£o=

ratibe fèolgarbeiten figürlichen unb ornamentalen ©parafterS.
2. BIS gur Bemerbung geeignet finb folcpe Arbeiten in

§olg git begeid)nen, melcpe fomohl burch ihre Beftimmung
als burd) ihre SluSftattung als funftgemerblicpe ©rgeitgniffe
erfcheinen.

hierbei ift beifpielsmeife an folgenbe Slrbeiten gebacpt :
Figuren, fomeit folcpe beforatibeit Beelen bienen, Sarpattben,
§ermen, 5ßilafter, Kapitale, Spüren, Smßungen ec., mit figür=
licpem ober ornamentalem Samuel, einfcpließltcp $lacp= ober

3telief=3ntarfien, eingelegte Slrbeiten überhaupt in §o!g, ©lfen=
bein, Berlmutter ober Ntetaß, Boulearbeiten, Sonfolen, Nap=

men, Saffetten, BPantafiemöbel unb größere üNöbelftücfe mit
Sfnlptur ober fonft reicher Bepanblung ec.

8. ©in beftimmter Stil für bie Slrbeiten ift nicht bor=

gefeprieben; eS mürbe nur betont, baß bei ber SluSfüprung
bem ©parafter beS §o!geS boße Necpnung getragen merben

foil.
(Sine farbige Bepanblung ber tQoIgffnlpturen ift guläffig ;

bei ber Beurteilung ber Slrbeiten für bie ißreisbemerbnng
tommt aber nur bie Bepanblung ber gönn in Betracpt.

4. Sie Slrbeiten follen Originale fein.
5. Sie SluSfteßungSfommiffion ift berechtigt, folcpe ®e=

genftänbe, toelcpe nicht unter baS Bro9rßtnm fallen ober

unter ber ©renge beg Ntittelmäßigen bleiben, bon ber £ßreig=

bemerbung unb SluSftellung anSgufcpließen.
6. gur Sonfurreng finb alle Slrbeiter SeutfcplanbS, fo=

mie im SluSlanbe mopnenbe Slrbeiter beutfeper
NeiepSangepörigfeit gugelaffen.

SlIS Bemerber follen bie Berfertiger ber Slrbeiter ober
bie SNeifter, auS beren SBerfftäten bie Slrbeiten perborgegangen
finb, auftreten unb nicht etma Sluftraggeber ober 3Bieber=

bertäufer.
7. Sie Slrbeiten finb längftenS big 1. Slpril 1889 auf

bem bom Sefretartat beS BereinS gu begiepenben Slnmelbe»

bogen burcp genaue SluSfüßung beS leßteren anguntelben.
8. Sie Sonfurrengarbeiten paben fpäteftenS am 15. SM

1889 SlbenbS 6 Upr bei bem SBürttembergifcpen Sunftge*
merbe=Berein, Stuttgart, SönigSbau, eingufommen.

Später einlaufenbe Slrbeiten, ausgenommen folcpe in
Boftfenbungen, melcpe ben Boftftempel beS StufgabeortS bom

15. SM tragen, finb niept bon ber SluSftellnng, raopl aber
bon ber Sonfurreng auSgefcploffen. Sie ©infenbung ber Slr=

beiten pat auf Soften ber Bemerber gu erfolgen.
9. SllS Bteife finb auSgefeßt: 4 5ßretfe je gn 500 SNarf,

3 greife je gu 300 SDlarï, 2 greife je gu 200 Biarf, 2
Breife je gu 100 Nlarf, 10 greife je gu 50 SNarf.

Ser ©efammtbetrag ber borgenannten greife lommt unter
allen Umftänben gur Bertpeilung. Sem Breiggericpt bleibt
aber borbepalten, erforberlicpenfaHS Beränberungen in ber

3apl unb ben Stufen ber Breife borgunepmen.
10. Sie präntirten ©egenftänbe bleiben ©igentpum ber

Bemerber.
Ser SBürttembergifcpe SunftgemerbesBerein behält fiep

jeboep baS Necpt bor, bie etngefanbten Slrbeiten abgubtlben,
gu berbielfältigen unb opne Entgelt an bie Einfenber gu
beröffentlicpen.

11. Nacp 3uer!ennung ber Bteife merben bie eingefanb*
ten Slrbeiten 4 SBocpen lang öffentlich auSgefteHt. ©ine Ber=

längerung ber SluSftellungSgeit bis gu 8 SBocpen bleibt bor*
behalten unb ift mäprenb ber Sauer ber SluSftellung ein

gurüdgiepen ber Slrbeiten niept geftattet.

fÇûr btc Söerfftatt.
Srnpragnation ber Bucßcußflaftcrtliiße. Ser fürftlicp

BiSmarct'fd)e Dberförfter ßange gu jf-ribricpSrupe pielt, mie
ber „Slhgemetne §oIgber£aufS= Slngeiger"' berichtet, in ber

Sißung beS Slrcpite!ten=BereinS gu Hamburg im peurigen
gfrüpjapr einen Bortrag, in melcpem er baS in grtebricpS*
rupe üblicpe Berfapren ber Smprägnation ber Bucpenpfïafter*
flöhe auSeinanberfeßte. Nacp biefem mirb baS Igolg gunäepft
mit Sallmilcp unb Soba ausgelaugt, moburcp eS härter,
biepter unb gegen SBurmfraß unb Scpmamm miberftanbS*
fäpiger mirb unb meniger feproinbet. Sann mirb eS für bie

Bermenbung im jjeuepten mit SBafferglaS unb Salfmilcp
(Berfiefelung) Ober mit ©plorgtn! ober Sarbolöl (Steinfoplett*
tpeer=Sreofot, BPenplfäure) imprägnirt. Sa naep bem SluS*

taugen gum botlftänbigen 3mprägniren nur ein Srucï oon
IV2 Sltmofppären gegenüber 8^/2 nötpig fei, fo bepalte baS

§o!g bei biefem Berfapren feine gange gäpigfeit unb merbe

niept fpröbe unb brüchig-

$erfd)ic&cttcê.
Sur ©i(p=Bcrorbniutg. SBie mir oernepmen, foß ber

BunbeSratp gefonnen fein, bie SluSfüprung feiner jüngft er=

taffenen Berorbnung betreffenb bie ©iepung ber jjäffer bor=

läufig gu fiftiren, um einige ©rpebungen anfteßen unb Be=

fpreepungen in Sacpen pflegen gu lönnen. Sonberbarermetfe
patten üor längerer geit auf ©runb einer Ilmfrage bei ben

SantonS=3tegierungen in Sacpen ber ermähnten ©iepung 21
Santone fiep mit ber borgefcplagenen SKaßregel einberftanben,
2 (Slargau unb SBaßiS) niept einüerftanben ert'Iärt unb groei
Santone ba§ Nnnbfcpreibeu unbeantmortet gelaffen.

Bteffe. Bon Neujapr an erfepeint in ber 3- 3- Seßer=

fepen Bucpbrueferei in SBattmil (St. ©aßen) ein „Scproeiger
Offertenblatt für ©erberei, ßeberpanbel unb üermanbte ®e=

fepäftSgmeige" monatlich 1 bis 2 SM gum Breife oon
jÇr. 2. 50 per 3upi-

3tt Sugerit ftarh im Sllter bon 65 Sapren ber biel=

begehrte Baumeifter SBilpelm Seiler, ©r erfteßte in
ben bieten Scipeen feiner beruflichen Spätigleit, größere Sln=

unb Ilmbauten mitgerechnet, über j70 Sirchen unb in bie

^unberte anberer Bauten.
Sie Ncafcpincttfnbrif in lifter befepäftigt fid) gur geit

mit ber ^erfteßung bon Sampf=Belocipeben. SaS Bepüet
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Innere Einrichtung eines transportablen Lazarcths.
Die Konkurrenz, welche infolge des von der deutschen Kaiserin
Augusta im September d. I. gestifteten Preises für die beste
innere Einrichtung eines transportablen Baracken-Lazareths
für Brüssel ausgeschrieben war, aber wegen Mangels an
genügender Betheiligung wieder aufgehoben werden mußte,
wird im Juni 1889 in Berlin stattfinden. Die Kaiserin
Augusta hat den ursprünglich ausgesetzten Preis von 6990
Mark auf 19,999 Mark erhöht. Außerdem gelangen goldene
und silberne Portrait-Medaillen als Preise zur Vertheilung.

Holzbildhauerei und Knnstschreinerei. Da sich in der

Schweiz auch viele Kunstschreincr und Holzbildhauer deutscher
Nationalität befinden, geben wir gerne nachfolgendem Aus-
zuge aus einer Preisausschreibung Raum, die eigentlich alle
unsere Schreinermeister interessiren und sehr viele derselben

zum Besuche der bezüglichen Fachausstellung in Stuttgart
veranlassen dürfte:

1. In der Absicht, über die Leistungen der gegenwärtigen
dekorativen Holzbearbeitung, ein möglichst vollständiges Bild
zu geben, einerseits um das Interesse für die Perwendung
feiner Holzarbeiten zur Innendekoration des Hauses im Pu-
blikum zu beleben, und andererseits um den auf diesem Ge-
biete arbeitenden, namentlich jüngeren Kräften Gelegenheit
zu bieten, für ihre Leistungen in den weitesten Kreisen sich

Anerkennung zu erwerben, erläßt der Württembergische Kunst-
gewerbe-Verein ein Preisausschreiben über ausgeführte deko-

rative Holzarbeiten figürlichen und ornamentalen Charakters.
2. Als zur Bewerbung geeignet find solche Arbeiten in

Holz zu bezeichnen, welche sowohl durch ihre Bestimmung
als durch ihre Ausstattung als kunstgewerbliche Erzeugnisse
erscheinen.

Hierbei ist beispielsweise an folgende Arbeiten gedacht:
Figuren, soweit solche dekorativen Zwecken dienen, Karyatiden,
Hermen, Pilaster, Kapitäle, Thüren, Füllungen zc.. mit figür-
lichem oder ornamentalem Schmuck, einschließlich Flach- oder

Relief-Intarsien, eingelegte Arbeiten überhaupt in Holz, Elfen-
bein, Perlmutter oder Metall, Boulearbeiten, Konsolen, Rah-
men, Kassetten, Phantasiemöbel und größere Möbelstücke mit
Skulptur oder sonst reicher Behandlung :c.

3. Ein bestimmter Stil für die Arbeiten ist nicht vor-
geschrieben; es wurde nur betont, daß bei der Ausführung
dem Charakter des Holzes volle Rechnung getragen werden
soll.

Eine farbige Behandlung der Holzskulpturen ist zulässig;
bei der Beurtheilung der Arbeiten für die Preisbewerbung
kommt aber nur die Behandlung der Form in Betracht.

4. Die Arbeiten sollen Originale sein.
5. Die Ausstellungskommission ist berechtigt, solche Ge-

genstände, welche nicht unter das Programm fallen oder

unter der Grenze des Mittelmäßigen bleiben, von der Preis-
bewerbung und Ausstellung auszuschließen.

6. Zur Konkurrenz sind alle Arbeiter Deutschlands, so-
wie im Auslande wohnende Arbeiter deutscher
Reichsangehörigkeit zugelassen.

Als Bewerber sollen die Verfertiger der Arbeiter oder
die Meister, aus deren Werkstäten die Arbeiten hervorgegangen
sind, auftreten und nicht etwa Auftraggeber oder Wieder-
Verkäufer.

7. Die Arbeiten sind längstens bis 1. April 1889 auf
dem vom Sekretariat des Vereins zu beziehenden Anmelde-
bogen durch genaue Ausfüllung des letzteren anzumelden.

8. Die Konkurrenzarbeiten haben spätestens am 15. Mai
1889 Abends 6 Uhr bei dem Württembergischen Kunstge-
werbe-Verein, Stuttgart, Königsban, einzukommen.

Später einlaufende Arbeiten, ausgenommen solche in
Postsendungen, welche den Poststempel des Aufgabeorts vom

15. Mai tragen, sind nicht von der Ausstellung, wohl aber

von der Konkurrenz ausgeschlossen. Die Einsendung der Ar-
besten hat auf Kosten der Bewerber zu erfolgen.

9. Als Preise sind ausgesetzt: 4 Preise je zu 599 Mark,
3 Preise je zu 399 Mark, 2 Preise je zu 299 Mark, 2
Preise je zu 199 Mark, 19 Preise je zu 59 Mark.

Der Gesamnstbetrag der vorgenannten Preise kommt unter
allen Umständen zur Vertheilung. Dem Preisgericht bleibt
aber vorbehalten, erforderlichenfalls Veränderungen in der

Zahl und den Stufen der Preise vorzunehmen.
19. Die prämirten Gegenstände bleiben Eigenthum der

Bewerber.
Der Württembergische Kunstgewerbe-Verein behält sich

jedoch das Recht vor, die eingesandten Arbeiten abzubilden,
zu vervielfältigen und ohne Entgelt an die Einsender zu
veröffentlichen.

11. Nach Zuerkennung der Preise werden die eingesand-
ten Arbeiten 4 Wochen lang öffentlich ausgestellt. Eine Ver-
längerung der Ausstellungszeit bis zu 8 Wochen bleibt vor-
behalten und ist während der Dauer der Ausstellung ein

Zurückziehen der Arbeiten nicht gestattet.

Für die Werkstatt.
Impregnation der Buchenpflasterklötzc. Der fürstlich

Bismarck'sche Oberförster Lange zu Fridrichsruhe hielt, wie
der „Allgemeine Holzverkauss-Anzeiger'" berichtet, in der

Sitzung des Architekten-Vereins zu Hamburg im heurigen
Frühjahr einen Vortrag, in welchem er das in Friedrichs-
ruhe übliche Versahren der Jmprägnation der Buchenpflaster-
klötze auseinandersetzte. Nach diesem wird das Holz zunächst
mit Kalkmilch und Soda ausgelaugt, wodurch es härter,
dichter und gegen Wurmfraß und Schwamm Widerstands-
fähiger wird und weniger schwindet. Dann wird es für die

Verwendung im Feuchten mit Wasserglas und Kalkmilch
(Verkieselung) dder mit Chlorzink oder Karbolöl (Steinkohlen-
theer-Kreosot, Phenylsäure) imprägnirt. Da nach dem Aus-
laugen zum vollständigen Jmprägniren nur ein Druck von
lJ/z Atmosphären gegenüber 8^ nöthig sei. so behalte das
Holz bei diesem Verfahren seine ganze Zähigkeit und werde

nicht spröde und brüchig.

Verschiedenes.

Zur Eich-Verordnung. Wie wir vernehmen, soll der

Bundesrath gesonnen sein, die Ausführung seiner jüngst er-
lassenen Verordnung betreffend die Eichung der Fässer vor-
läufig zu sistiren, um einige Erhebungen anstellen und Be-
sprechungen in Sachen pflegen zu können. Sonderbarerweise
hatten vor längerer Zeic auf Grund einer Umfrage bei den

Kantons-Regierungen in Sachen der erwähnten Eichung 21
Kantone sich mit der vorgeschlagenen Maßregel einverstanden,
2 (Aargau und Wallis) nicht einverstanden erklärt und zwei
Kantone das Rundschreiben unbeantwortet gelassen.

Presse. Von Neujahr an erscheint in der I. I. Keller-
schen Buchdruckerei in Wattwil (St. Gallen) ein „Schweizer
Offertenblatt für Gerberei, Lederhandel und verwandte Ge-
schäftszweige"" monatlich 1 bis 2 Mal zum Preise von
Fr. 2. 59 per Jahr.

In Luzern starb im Alter von 65 Jahren der viel-
begehrte Baumeister Wilhelm Keller. Er erstellte in
den vielen Jahren seiner beruflichen Thätigkeit, größere An-
und Umbauten mitgerechnet, über s79 Kirchen und in die

Hunderte anderer Bauten.
Die Maschinenfabrik in Uster beschäftigt sich zur Zeit

mit der Herstellung von Damps-Velocipeden. Das Vehikel
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